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Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

VwGG §30 Abs2;

WRG 1959 §31 Abs3;

Rechtssatz

Nichtstattgebung - wasserpolizeilicher Auftrag nach § 31 Abs. 3 WRG 1959 - Ausführungen dazu, dass der Zuerkennung

der aufschiebenden Wirkung zwingende ö9entliche Interessen - insbesondere die drohende Gefährdung des

Grundwassers aufgrund möglicher Kontaminationen im Bereich der in der Zwischenzeit entfernten Lagertanks -

entgegenstehen.

Schlagworte

Besondere Rechtsgebiete Wasserrecht Zwingende öffentliche Interessen
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